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EuGH: Verpflichtung zur systematischen Arbeitszeiter-
fassung- Ende der Vertrauensarbeitszeit? 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner Entscheidung vom 

14.05.2019 (Az: C-55/18) festgestellt, dass Arbeitgeber generell zur syste-

matischen Aufzeichnung von Arbeitszeit verpflichtet sind.  

 

Ausgangsfall:  

Eine spanische Gewerkschaft hatte die Deutsche Bank in Spanien verklagt, 

mit dem Ziel, festzustellen, dass diese zur systematischen Aufzeichnung der 

Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter verpflichtet sei. Die Deutsche Bank vertrat 

demgegenüber die Auffassung, sie sei nur zur Aufzeichnung und Übermitt-

lung geleisteter Überstunden zum jeweiligen Monatsende an die Arbeitneh-

mer verpflichtet, sofern nichts anderes vereinbart sei. Dies entspreche dem 

geltenden nationalen spanischen Recht. 

 

Das spanische Ausgangsgericht (Audiencia Nacional) legte den Rechtsstreit 

dem EuGH vor, da es die Vereinbarkeit des spanischen nationalen Rechts mit 

der europaweit geltenden Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG sowie der Richt-

linie 89/391/EWG über die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei 

der Arbeit überprüft haben wollte. 

 

Das Urteil: 

Der EuGH urteilte, dass die Aufzeichnung der täglichen Arbeitszeit umfas-

send zu erfolgen hat, um einen effektiven Arbeitnehmerschutz zu gewähr-

leisten. Hierfür ist laut EuGH ein „objektives, verlässliches und für die Arbeit-

nehmer zugängliches System“ der Zeiterfassung erforderlich. Der EuGH be-

tont, dass jeder Arbeitnehmer ein Grundrecht auf eine Begrenzung der 

Höchstarbeitszeit, sowie auf eine tägliche und wöchentliche Ruhezeit hat, 

welche in der EU-Grundrechte-Charta garantiert sind. 

 

Aktuelle Rechtslage in Deutschland: 

In Deutschland bestimmt das Arbeitszeitgesetz, ähnlich wie in Spanien, keine 

grundsätzliche Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit. Bisher mussten Arbeit-

geber lediglich die Zeiten, die über die reguläre werktägliche Arbeitszeit von 

8 Stunden hinausgehen, gemäß § 16 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) in ge-

eigneter Form dokumentieren, um beispielsweise bei einer behördlichen 

Kontrolle die Einhaltung der geltenden Vorschriften nachweisen zu können. 

 

Eine generelle Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit ergab sich bislang nur 

im Bereich des Mindestlohngesetzes für bestimmte Branchen, die von 

Schwarzarbeit i.d.R. besonders betroffen sind, sowie allgemein für geringfü-

gige Arbeitsverhältnisse. 

 

 

 

UNSER BERATUNGSSPEKTRUM 

IM ARBEITSRECHT 
 

- Gestaltung von Arbeits- und 

Dienstverträgen (Geschäftsfüh-

rer, Vorstände und Arbeitnehmer 

einschließlich Bonus-, Provisi-

ons- und Tantiemenregelungen) 

- arbeitsrechtliche Begleitung von 

Trennungsprozessen 

- Abberufungen und Kündigungen 

- Erstellung von Sozialplänen 

- Arbeitsrechtliche Beratung bei 

Unternehmensgründungen 

- Ausarbeitung von Betriebsrats-

anhörungen 

- Verhandlung mit Betriebsräten 

- Aufhebungsverträge 

- Beratung zu individual- und kol-

lektivrechtlichen Fragestellungen 

- Prozessführung  

- Inhouse-Schulungen 
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In vielen Unternehmen in Deutschland wird die Arbeitszeit deshalb nach wie 

vor nicht aufgezeichnet. Gerade kleinere Unternehmen praktizieren „Ver-

trauensarbeitszeit“. Dies bedeutet, dass die Arbeitszeit zwar arbeitsvertrag-

lich festgelegt, aber nicht erfasst, und letztlich auch nicht kontrolliert wird. 

Nach der bisher in Deutschland geltenden Rechtslage war dies zulässig. 

_____________________________________________________________________________ 

Bedeutung für die Praxis:  

Das Urteil des EuGH ist ein Paukenschlag. Vertrauensarbeitszeit ist nach An-

sicht des EuGH keine zulässige Form der Arbeitszeiterfassung. Langfristig 

wird man sich darauf einstellen müssen, als Arbeitgeber zu gewährleisten, 

dass alle Arbeitnehmer, welche der Arbeitszeitrichtlinie und damit dem Ar-

beitszeitgesetz unterfallen, ihre täglichen Arbeitszeiten aufzeichnen müs-

sen. 

Auch Zeiterfassungssysteme aufgrund von Betriebsvereinbarungen, die zu-

meist nur die vergütungsrechtliche Arbeitszeit betreffen und aufzeichnen, 

werden künftig entsprechend angepasst werden müssen.  

Die Aussagen des EuGH gelten nur für die Arbeitszeit im arbeitsschutzrecht-

lichen Sinn. Über die Frage der Vergütungspflicht ist damit zunächst noch 

keine Aussage getroffen. Die Begriffe sind nicht deckungsgleich. 

 

Was ist zu tun? 

Das Urteil des EuGH richtet sich zunächst an den nationalen Gesetzgeber. 

Dieser wird die Vorgaben des EuGH im Arbeitszeitgesetz umsetzen müssen. 

Arbeitgeber sind dennoch gut beraten, sich künftig bei der Vertragsgestal-

tung oder Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Verteilung und Erfassung 

der Arbeitszeit, die Führung von Zeitkonten etc. an dieser Grundsatzent-

scheidung des EuGH zu orientieren. 
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So erreichen Sie uns: 

 

Weiss · Walter · Fischer-Zernin 
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Kardinal-Faulhaber-Straße 10 
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Tel.: +49 89 290719-0 
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